
  

 
 
 
 
 
 

 
KUNDMACHUNG 

 
 
Es wird kundgemacht, dass am Donnerstag, 24.04.2025,  

um 19:30 Uhr im Veranstaltungssaal der Marktgemeinde St. Martin i. M. 

eine Sitzung des G e m e i n d e r a t e s   stattfindet. 

 
TAGESORDNUNG: 

 
 
 1 .  Beschluss über den 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2025 und den 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 
 

 2 .  Ankauf eines Kommunalfahrzeuges - Ersatzbeschaffung Dreiseitkipper: 
Beschlussfassung des Finanzierungsplanes 
 

 3 .  Sanierung des Freibades: Beschlussfassung der Kreditüberschreitung gemäß  
§ 79 Abs.2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 
 

 4 .  Sanierung des Freibades: Beschlussfassung des Finanzierungsplanes 
 

 5 .  Nachtragsvoranschlag 2024: Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes der BH Rohrbach 
vom 13. Februar 2025 
 

 6 .  Voranschlag 2025: Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes der BH Rohrbach vom  
20. März 2025 
 

 7 .  Sanierung Turnsaal Volksschule Altenfelden: Abschluss einer Vereinbarung gemäß  
§§ 50 und 51 OÖ Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 
 

 8 .  Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel: Ergänzung zum bestehenden 
Wasserlieferungsvertrag 
 

 9 .  Neugestaltung Ortszentrum: Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der 
RR Projekt 4113 GmbH, Markt 17 
 

 10 .  Siedlung Lachnerstraße: Abschluss einer Vereinbarung bezüglich des Vor- und 
Wiederkaufsrechts für die Parzelle Nr. 1343/2, KG St. Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 11 .  Grundsatzbeschluss für die Teilnahme an der Aktion "Junge Gemeinde" 
 

 12 .  Resolution an den OÖ Landtag: Finanzkollaps der Gemeinden stoppen - jetzt!  
Antrag der SPÖ-Fraktion gemäß § 46 Abs.2 OÖ. Gemeindeordnung 1990 
 

 13 .  Vergabe von Arbeiten und Lieferungen 
- Ankauf Kippfahrzeug 
- Sanierung Technikraum Freibad 
 

 14 .  Bericht des Bürgermeisters und der Ausschüsse 
 

 15 .  Allfälliges 
 

 
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Einsichtnahme in die genehmigten und unterfertigten Verhandlungsschriften öffentlicher 
Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung von Abschriften während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt ist jedermann erlaubt. Die Herstellung von Kopien ist gegen Kostenersatz 
zulässig. 
 
 
 
Angeschlagen am: 11.04.2025 
Abgenommen am: 25.04.2025 
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